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RS OGH 1950/11/20 3Ob322/50
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.11.1950

Norm

UWG §7 F1

Rechtssatz

Die Voraussetzungen des § 7 UWG sind gegeben, wenn ein Gemeinschaftsplakat mehrerer Unternehmungen, in dem

dazu aufgefordert wird, nur konzessionierte Detektivunternehmen zu beschäftigen, auf den 4üchtigen Leser den

Eindruck erweckt, als ob nur die plakatierenden Unternehmungen behördlich konzessioniert wären.
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